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Anlage 6 
 

 

Referenzen Los 1 und 2 
 

Der Bieter muss mindestens drei Referenzen über vergleichbare Leistungserbringung 

nachweisen. 

Die Referenzen gelten als vergleichbar, wenn je Referenz mindestens folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind und nachgewiesen werden können. 

• Das Ende der Leistungserbringung darf nicht länger als 12 Monate zurückliegen. 

• Die Leistungen müssen im Bereich der Notfallrettung und des qualifizierten 

Krankentransportes erbracht worden sein. 

• Die Leistungen im Bereich der Notfallrettung (RTW und/oder NEF) dürfen in Summe je 

Referenz den Umfang von 7.500 Stunden pro Jahr nicht unterschreiten. 

• Die Leistungen im Bereich des qualifizierten Krankentransportes dürfen in Summe je 

Referenz den Umfang von 5.500 Stunden pro Jahr nicht unterschreiten. 

• Die ununterbrochene Leistungserbringung muss mindestens 36 Monate umfassen, 

wobei die tatsächliche Leistungserbringung ausschlaggebend für die Berechnung der 

Leistungsdauer ist, nicht die ggf. kürzeren Laufzeiten der Einzelverträge. 

• Der Bieter muss bei mindestens einer der genannten Referenzen in das 

Landeskonzept PTZ 10 NRW oder ein vergleichbares Alarmierungskonzept für den 

Massenanfall von Verletzten (Spontanalarmierung, Einsatzbereitschaft von 

zusätzlichem Personal und zusätzlichen Rettungsmitteln nach maximal 60 Minuten ab 

der Alarmierung) eingebunden sein. 

• Die Leistungserbringung muss bei mindestens einer Referenz die Gestellung von 

Personal und Rettungsmittel in der Notfallrettung und im qualifizierten 

Krankentransport umfassen, nicht nur die reine Personalgestellung.  

• Bei mindestens einer Referenz muss der Nachweis über den eigenverantwortlichen 

Betrieb eines Standortes für den qualifizierten Krankentransport mit Rettungsmitteln 

des Krankentransportes (KTW), inklusive der Materialverwaltung und 

Fahrzeugdesinfektion nachgewiesen werden. 

• Nur Los 2:  

o Bei mindestens einer Referenz muss der Nachweis über den 

eigenverantwortlichen Betrieb einer Rettungswache mit Rettungsmitteln der 

Notfallrettung (RTW und/oder NEF), inklusive der Materialverwaltung und 

Fahrzeugdesinfektion nachgewiesen werden. 

o Die Leistungen müssen bei mindestens einer Referenz im Bereich der 

Notfallrettung die Besetzung eines NEF umfassen (nicht-ärztliches Personal). 

 


